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10 Die hellgrüne Reportage

«Reisen und Transporte»

Im Transportbereich ist bemer-
kenswert, dass nach wie vor
rund 50 Prozent der Armeean-
gehörigen für das Einrücken
und die Entlassung im Militär-
dienst sowie für Urlaubsreisen
vom Dienstort an den Wohnort
und zurück regelmässig die
öffentlichen Verkehrsmittel be-
nützen. Deshalb werden seit Jah-
ren die Fourierschüler von den
SBB entsprechend geschult.

-r. Rund 40 Millionen Franken
(2,9 Millionen Franken durch die
Truppe bezahlt und 37 Millionen
Franken durch den Bund) betru-

gen 1995 die Ausgaben für die
Transporte mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Damit der Fourier
entsprechend vorbereitet ist, er-
möglichen die Schweizerischen
Bundesbahnen (SBB), Direktion
Personenverkehr, unter der per-
sönlichen Betreuung von Hplm
Anton Aebi, übrigens Pressechef
des Schweizerischen Fourierver-
bandes, die entsprechende Schu-

lung. Dazu wurde das SBB-For-
mular 1134.0 «Reisen und Trans-

porte» geschaffen. Diese Doku-
mentation erhält alle wichtigsten
Angaben.

Einige Rosinen herausgepickt

Auf Kosten des Bundes können
AdA mit dem Marschbefehl, mit
dem Ausweis für Reisen bei einem

allgemeinen Urlaub (Form.
7.26/V), mit dem Transportschein
für Militärtransporte (Form. 7.26,
gelb) und dem Gutschein für
Urlaubsreisen zu Lasten der
Militärverwaltung (Form. 7.26/1,

grün) alle öffentlichen Verkehrs-
mittel (ausgenommen Taxi- und
Luftverkehrsunternehmungen wie
z.B. Crossair) reisen.

In den übrigen Fällen erhalten die
AdA auf fast allen öffentlichen
Verkehrsmitteln Billette (einfacher
Fahrt, Hin- und Rückfahrt oder
Rundfahrt) zum halben Preis.

Nach wie vor gilt: Wer seine Rei-
se in Zivil antritt, muss auf dem
Marschbefehl beim Hinweis «An-
zug» der Vermerk «Zivil» stehen.
Überdies: Für Reisen während
eines Urlaubs gelangen die AdA
ebenfalls in den Genuss der

Militärermässigung.

Was, wenn ein Marschbefehl ver-
loren geht? Er kann nicht ersetzt
werden. Der AdA hat in solchen
Fällen seine Heimfahrt selber zu
bezahlen. Zudem: Es dürfen dabei
nicht etwaa die gelben Transport-
scheine (Form. 7.26) ausgestellt
werden.

«Cargo Rail» heisst die Trans-
portait für Güter über zwei Ton-
nen Gewicht. Ob Panzer, Pinz-

gauer oder Lebensmittel - die Bahn
ist in der Lage, für alle Güter den

passenden Güterwagen zur Verfü-
gung zu stellen. So verfügen die
SBB mehr als 70 verschiedene
Wagentypen. Die rund 19 400
Wagen teilen sich dabei wie folgt
auf:
- offene Wagen 4100
- gedeckte Wagen 8400
- Flachwagen 4200
Ein Güterwagen muss mindestens
24 Stunden vor dem Verladetag
beim Versandbahnhofbestellt wer-
den.

Kurzum: «Reisen und Transpor-
te» lässt keine Fragen offen.
Dienstleistende Fouriere können
das Dokument anfordern bei:

SBB Direktion Personenverkehr,
Militärverkehr, Mittelstrasse 43,
3030 Bern.

In Kürze
Auch AdA steht für allgemei-
ne Auskünfte die besondere
Telefonnummer 157 22 22 zur
Verfügung.

Adressen für Reservationen

SBB Kreisdirektion I, Betriebs-
dienst, 1001 Lausanne
T 0512 24 2521 F 0512 24 31 05

SBB Kreisdirektion II, Be-
triebsdienst, 6002 Luzern
T 0512 27 3581 F 0512 27 3587

SBB Kreisdirektion III, Be-
triebsdienst, 8021 Zürich
T 0512 22 2449 F 0512 22 3897

SBB-Kontaktstelle

Schweizerische Bundesbahnen
Direktion Personenverkehr
Militärverkehr
Mittelstrasse 43, 3030 Bern
T 0512 20 2694 (Herr A. Aebi)
F 0512 20 2891

Beförderung von
Militärfahrzeugen

Nur mit Bewilligung (gemäss
OKA, Ziffer 247); in besonde-
ren Fällen auch Privatautos auf
Bahnstrecken mit Autoverlad.

BLS Kandersteg-Goppenstein
Marketing BLS, Bern, 031/311 II 82

FO Furkatunnel
Kommerzieller Dienst FO, Brig
028/22 81 11

RhB Thusis - Samedan; Chur -

Arosa; Chur - Samedan; Davos
Platz - Samedan; Scuol-Tarasp
- Samedan und Poschiavo - Pon-
tresina/Samedan
Einnehmerei Thusis 081/81 11 13

Einer der Hauptgründe für die Einfüh-

rung der Gratisbeförderung bei einem
allgemeinen Urlaub war in erster Linie
die Absicht, die Zahl der durch die AdA
verursachten Strassenverkehrsunfalle zu
vermindern. Jeder Unfall ist ein Unfall
zuviel!
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